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LEGENDE:LEGENDE:
Maßnahmenplan

GrundstücksgrenzeÖkokonto, Flurnummer 393, Gemarkung Bronnen

Lage der Ausgleichsfläche und Bestand

Bestand / Momentane Bepflanzung:

Bei der Ausgleichsfläche handelt es sich um das Grundstück mit der Fl.-Nr. 393 der Gemarkung Bronnen. 

Die Fläche ist nahezu ringsum von Waldfläche umgeben. Die Zufahrt hin zur Fläche führt über einen

einen Feldweg.

Das Grundstück ist in landwirtschaftlicher Nutzung. Es wird regelmäßig gedüngt und intensivst bewirtschaftet. 

Eine Beweidung findet nicht statt.

Übersichtskarte ohne Maßstab

Vorhaben:

Grundstück Fl.-Nr. 393, Gmk. Bronnen

06.12.2024, Überarbeitung: 22.08.2025 und 17.10.2025

Maßnahmenplan     M 1:500

Anlage von artenreichen Säumen und Staudenfluren
feuchter bis nasser Standorte 
(ca. 10 m breit, ab Gewässer)

Verbuschung, Bestand

Anlage einer mäßig artenreichen seggen- oder
binsenreichen Feucht- und Nasswiese 
(extensiv genutzt) - G 221

 

 

 

 

 1. Anlage von artenreichen Säumen und Staudenfluren 
feuchter bis nasser Standorte

 

 

 

 

 

Umsetzung: 
  -> auf 1/3 der Fläche Arten-Anreicherung durch 
      Mahdgutübertragung, alternativ aufbringen einer 
      Saatgutmischung der Fa. Rieger und Hofmann 
      möglich
  -> die Mahdgutübertragung erfolgt nach dem Verfahren 
      der Mahdgut- oder Wiesensaatgutübertragung,
      idealerweise in folgender Form:
      * Zeitpunkt der Spendermahd: Je nach Witterungslage 
        ab Mitte Juni bis Mitte Juli, um die Samenreife der 
        Zielarten sicherzustellen.
      * Verfahren: Mahdgut wird unmittelbar nach der Mahd 
        auf die Empfängerfläche ausgebracht. Möglich ist 
        eine Direktübertragung (Heu oder Frischmahdgut) 
        oder eine vorübergehende Zwischenlagerung und 
        Verteilung am selben Tag.
      * Bodenbearbeitung: Auf der Empfängerfläche 
        (1/3 der Gesamtfläche) erfolgt eine vorherige 
        Bodenöffnung (z. B. durch Schlitzverfahren, Fräsen 
        oder Striegeln), um die Keimbedingungen für das 
        Mahdgut zu optimieren.
      * Verteilung und Anwalzen: Gleichmäßiges 
        Ausbringen mit anschließender Fixierung durch 
        Anwalzen zur Förderung des Bodenkontakts der 
        Samen.
  -> extensive Grünlandnutzung durch Mahd

2. Anlage einer mäßig artenreichen seggen- oder binsenreichen 
Feucht- und Nasswiese 

Pflege: 
- 2-mahlige Mahd pro Jahr
- 1. Schnitt nicht vor dem 15. Juni und 2. Mahd nicht vor
  dem 15. August (ggf. ist in einem besonders wüchsigen
  Jahr ein sog. ‚Räumschnitt‘ im Spätherbst erforderlich)
- das Mahdgut ist nach jedem Schnitt abzufahren
- Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist 
  unzulässig

Sonstige Hinweise zur Pflege betreffend den 
Uferbereich:
- Gehölzaufwuchs nach Bedarf entlang des Gewässers 
  nach Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde 
  im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und dem 
  25. Februar entfernen
- Die Eigendynamik des Gewässers muss zugelassen
  werden, Ufersicherungen sind unzulässig

Umsetzung: 
- Anlage eines artenreichen Saumes auf feuchtem bis 
  nassem Standort entlang der des Grabens an der 
  nördlichen Grundstückgrenze
  -> Saumbreite ca. 10 m ab dem Gewässerrand
  -> auf 1/3 der Fläche Arten-Anreicherung durch 
      Mahdgutübertragung oder Ansaat
  -> die Mahdgutübertragung erfolgt nach dem Verfahren 
      der Mahdgut- oder Wiesensaatgutübertragung,
      idealerweise in folgender Form:
      * Zeitpunkt der Spendermahd: Je nach Witterungslage 
        ab Mitte Juni bis Mitte Juli, um die Samenreife der 
        Zielarten sicherzustellen.
      * Verfahren: Mahdgut wird unmittelbar nach der Mahd 
        auf die Empfängerfläche ausgebracht. Möglich ist 
        eine Direktübertragung (Heu oder Frischmahdgut) 
        oder eine vorübergehende Zwischenlagerung und 
        Verteilung am selben Tag.
      * Bodenbearbeitung: Auf der Empfängerfläche 
        (1/3 der Gesamtfläche) erfolgt eine vorherige 
        Bodenöffnung (z. B. durch Schlitzverfahren, Fräsen 
        oder Striegeln), um die Keimbedingungen für das 
        Mahdgut zu optimieren.
  -> Verteilung und Anwalzen: Gleichmäßiges Ausbringen 
      mit anschließender Fixierung durch Anwalzen zur 
      Förderung des Bodenkontakts der Samen.

Pflege: 
- Eine Aushagerungsmahd hat im Jahr nach erfolgter 
  Ansaat zu erfolgen in Form eines sog. Schröpfschnittes. 
  Das dabei anfallende Mahdgut ist abzufahren. 
- 2-mahlige Mahd pro Jahr
- 1. Schnitt nicht vor dem 15. Juni (Schonung von 
   bodenbrütenden Vogelarten und Insekten),  und
   2. Mahd nicht vor dem 15. August 
- ggf. ist in einem besonders wüchsigen
  Jahr ein sog. ‚Räumschnitt‘ im Spätherbst erforderlich
- Abtransport des Mahdgutes nach jeder Schnittmaßnahme
- Bei jedem Schnitt sind 5 - 10 % der Fläche als 
  Insektenschutzstreifen (Mindestbreite 5m) stehen 
  zu lassen
- Einsatz von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist 
  unzulässig
- Keine Mahd bei zu nassem Boden um Bodenverdichtung 
  und Trittschäden zu vermeiden
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Antrag auf Abbuchung von Ökopunkten
vom bestehenden Ökokonto
"Am Letten" 

Flurnummer 2282
Gemarkung Pforzen

Lageplan    M 1:1.000

Planung:
M. König - Landschaftsarchitektin
Karl-Mantel-Str. 43
86381 Krumbach

20.04.2026

Ökokonto Am Letten
Besitzer: Helmut Matzke
Teilfläche aus (10.278 m2)
Flurnummer 2282; 
Gemarkung Pforzen
verfügbare Ökopunkte: 56.881

17.49 5

Abbuchung für 
Bebauungsplan "Wertachauen"
= 44.160 Wertpunkte
(schraffierte Fläche)
Waldsaum = 1.207 m2

Artenreiche Säume und Staudenfluren 
= 1.054 m2

Extensiv Grünland = 5.897 m2

Ges. Fläche: 8.158 m2
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Restfläche: 2.120 m2

Anlage 2


